
 
An die 
Präsidentin des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 
 

Wien, am 18. November 2014 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

 

 

Der Abgeordnete zum Nationalrat Riemer und weitere Abgeordnete haben am 18. September 2014  
unter der Nr. 2408/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 

Geschwindigkeitsbeschränkungen für LKWs gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 
 
Zu den Fragen 1 bis 6: 
 Ist § 42 (8) der österreichischen Straßenverkehrsordnung (StVO) für die heutigen Rahmen-

bedingungen noch zeitgemäß? 
 Gibt es seitens Ihres Ressorts Erhebungen, die der oben genannten Studie widerspre-

chen? 
 Wenn ja, welche? 
 Gibt es seitens Ihres Ressorts Bestrebungen die erlaubte Geschwindigkeit für Lkw über  

7,5 t in der Zeit von 22:00 bis 5:00 Uhr wieder zu erhöhen? 
 Wenn ja, welche? 
 Wenn nein, wieso nicht? 

 
Das seit 1. Jänner 1995 geltende Nachtfahrverbot für LKW mit einem höchstzulässigen 

Gesamtgewicht von über 7,5 t dient dem Schutz der Bevölkerung vor Lärm, daher vermag diese 
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Studie die Gründe für die Erlassung dieses Fahrverbotes nicht zu entkräften. 

 

Zu bedenken ist weiters, dass die generelle Geschwindigkeitsbeschränkung von 60 km/h primär 

eine flankierende Maßnahme zum gesetzlichen Lkw-Nachtfahrverbot darstellt, mit der 

sichergestellt wird, dass die durch das Nachtfahrverbot erzielten Vorteile für die Nachtruhe der 

Bevölkerung nicht durch den Verkehrslärm, der von den vom Verbot ausgenommenen Lkws 

ausgeht, wieder zunichte gemacht wird.  

 

Unabhängig davon besteht für die Vollzugsbehörden ohnehin die Möglichkeit, die bestehende 

Geschwindigkeit von 60 km/h auf 80 km/h zu erhöhen. Dies wurde seitens meines Ressorts für 

bestimmte Autobahnstrecken auch verwirklicht. 

 

Eine Änderung der gesetzlichen Regelung des § 42 Abs. 8 StVO ist daher derzeit nicht geplant. 

 
 

Alois Stöger 
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